
 

NEUE GEWÄHRLEISTUNGSFRISTEN 

Gegenstand der Gewährleistung 

1. KAUFRECHT 

� Gewährleistung für bewegliche Sachen ab Abnahme   ... 2 Jahre 

� Gewährleistung für Grundstücke ab Übergabe    ... 2 Jahre 

� Gewährleistung für Bauwerke/Materialien ab Abnahme  ... 5 Jahre 

� Frist bei arglistiger Täuschung ab Kenntnis    ... 3 Jahre 

2. WERKVERTRAG 

� Körperliche Arbeitsergebnisse (Herstellung, Wartung, Änderung einer 

Sache,...)         ... 2 Jahre 

� Grundstücksarbeiten ab Abnahme (keine Sonderregelung mehr!)   ... 2 Jahre 

� Unkörperliche (geistige) Arbeitsergebnisse ab Abnahme   ... 3 Jahre 

� Bauwerke inkl. Planungsleistungen und Überwachung hierfür, ab Abnahme  

� ... 5 Jahre 

� Frist bei arglistigem Verschweigen von 

•  Mängeln eines körperlichen/geistigen Werks   ... 3 Jahre 

•  Mängeln an Bauwerken/Planung     ... 5 Jahre 

•  Mängeln an Grundstücksrechten ab Kenntnis             ... 10 Jahre 

3. REISEVERTRAG 

� Reisemängel jeder Art ab Reiseende     ... 2 Jahre 

4. MIETVERTRÄGE 

� Ansprüche an ausstehenden Mieten/Nebenkosten   ... 4 Jahre 

� Für Schäden im Mietobjekt      ... 6 Monate nach 

Beendigung des Mietverhältnisses 

5. ARBEITSVERTRÄGE 

� Ansprüche auf Lohn       ... 2 Jahre 
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Bei Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen die Experten der AGENTUR JUNG & NETT für ein 

persönliches Gespräch gerne zur Verfügung. Terminvereinbarung unter office@ajun.at. 
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